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Editorial

<

in der zweiten Verhandlungs-
runde des TVöD (Bund und 
Kommunen) legten die Arbeit-
geber nun ein Angebot vor. Die-
ses war jedoch so unzureichend, 
dass es unrealistisch war, an 
eine Einigung zu glauben. 

Rechnerisch hätte das Ange-
bot (bezogen auf die linearen 
Komponenten) eine lineare Er-
höhung von 2,76 Prozent 
(neun Monate zu 0 Prozent, 
acht Monate zu 3 Prozent und 
zehn Monate zu rechnerisch 
5,06 Prozent) bedeutet. Weder 
die Reallohnverluste aus den 
vergangenen drei Jahren noch 
die zu erwartende Inflation 
für 2023 und 2024 (bei einer 
Laufzeit von 27 Monaten!) 
hätte auch nur annähernd 
kompensiert werden können. 
Im Gegenteil, die Annahme 
des Angebots hätte weitere 
deutliche Reallohnverluste zur 
Folge gehabt. 

Die Vereinigung der kommu-
nalen Arbeitgeberverbände 
(VKA) pries ihr Angebot als 
„überzeugendes Gesamtpa-
ket“ an. Zu dieser Bewertung 
möchte ich nicht einmal einen 
Kommentar abgeben. Die Re-
aktion des dbb, dieses Ange-
bot als „unfaire Mogelpa-
ckung“ zu bezeichnen, es nicht 
anzunehmen und folgerichtig 
die Streikmaßnahmen auszu-
weiten, spricht für sich.

Die positiven Aspekte dieses 
Tarifkampfs möchte ich an die-
ser Stelle aber auch erwähnen: 
Wir erfahren in der laufenden 
Auseinandersetzung bundes-
weit eine große Bereitschaft 
der Kolleginnen und Kollegen 
im Tarifbereich, ihre Arbeit nie-
derzulegen und zu streiken. 
Die mittelbar betroffenen Be-
amtinnen und Beamten sind 
ebenfalls überdurchschnittlich 
motiviert, den Aufrufen des 

Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen,
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Editorial

dbb zu Demonstrationen zu folgen. Wei-
terhin vermelden unsere Fachgewerk-
schaften und Verbände – ebenfalls bun-
desweit –, dass ihre Mitgliederzahlen 
seit Beginn der Tarifrunde TVöD anstei-
gen. Unsere Mitglieder wollen, dass wir 
gemeinsam für ein annehmbares Tarifer-
gebnis kämpfen, und honorieren unsere 
Arbeit. Wir nehmen diese Aufgabe an 
und wollen sie bestmöglich erledigen.

Der Beginn des Ukrainekriegs hat sich am 
24. Februar 2023 zum ersten Mal gejährt. 
Viel Leid mitten in Europa und noch ist 
kein Ende abzusehen! Die Politik bemüht 
sich um Waffen- und Munitionslieferun-
gen. Politische Lösungen zur Beendigung 
des Konflikts sind derzeit leider nicht er-
kennbar, sodass uns dieser Krieg wohl 
noch länger beschäftigen wird.

Umfragen belegen, dass immer mehr 
Menschen den Glauben an und ihr Ver-
trauen in die Politik verlieren. Bei der 
Wiederholung der Landtagswahl in 
Berlin war die Wahlbeteiligung 12,5 
Prozentpunkte geringer als noch bei 
den Wahlen Ende September 2021. 
Alle drei Regierungsfraktionen (SPD, 
Grüne und Linke) haben Federn lassen 
müssen. Überraschend deutlich ge-
wonnen hat die CDU, die ihr Wahler-
gebnis von 18 Prozent (9/2021) auf 
28,2 Prozent (2/2023) verbessern konn-
te. Trotzdem hielten die Fraktionen der 
„alten“ Regierung lange Zeit an ihrer 
Macht fest und wollten weiterregieren, 
obwohl die CDU den Sieg und den Pos-
ten des regierenden Bürgermeisters 
für sich beansprucht hatte. Über die 
„richtige“ Regierungsbildung kann 
man trefflich streiten. Zur Wahrheit 
gehört, dass man für beide Seiten Ver-
ständnis haben kann. Es gibt nicht nur 
die eine richtige Lösung. Auch das  
bestätigt das Wesen der Demokratie: 
Man darf streiten und um die beste  
Lösung ringen. Letztendlich muss man 
die mehrheitliche Meinung anerken-
nen und akzeptieren.

Während der Pandemie und aufgrund 
der Lockdowns haben sich Eltern sowie 
Schülerinnen und Schüler große Sorgen 
gemacht. Sorgen um die schulischen 
Leistungen, vor allem jedoch um deren 
Benotung, insbesondere der Schulab-
schlüsse, mit denen man sich dann um 
einen Ausbildungs- oder Studienplatz 

bewerben muss. Blickt man nun auf das 
vergangene Jahr 2022 zurück, muss 
man konstatieren, dass in Baden-Würt-
temberg 35 Prozent der Abiturprüflinge 
zwischen 1,0 und 1,9 abgeschnitten ha-
ben. Das sind 11 Prozentpunkte mehr 
als vor der Pandemie (2019). Dies be-
sagt die Notenstatistik der Kultusminis-
terkonferenz. Mehr als jeder dritte Abi-
turient hatte also eine 1 vor dem Kom-
ma. Noch nie war der Anteil derer so 
hoch wie vergangenes Jahr. Die Sorgen 
um eine Verschlechterung der Noten 
war letztendlich unbegründet. Ob sich 
die Schüler beziehungsweise Schülerin-
nen und Abiturientinnen und Abiturien-
ten jedoch tatsächlich in ihrer Schulzeit 
größeres Wissen aneignen konnten als 
die Jahrgänge zuvor, darf durchaus be-
zweifelt werden. Die Rückmeldungen 
aus den Vorstellungsgesprächen deuten 
zumindest nicht in diese Richtung. 

Bildungspolitik war in unserem Bundes-
land nie unwichtig. Dennoch muss sie 
noch mehr in den Fokus gerückt wer-
den. Wir dürfen uns nicht von Noten-
schnitten täuschen lassen. PISA-Studien 
und andere Schulleistungsuntersuchun-
gen sprechen eine deutliche Sprache 
und bestätigen eine negative Entwick-
lung. Bildung kostet den Staat viel Geld, 
doch diese Investitionen rechnen sich 
letztlich immer. 

Herzliche Grüße 

Ihr  
Kai Rosenberger
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Im Hinblick auf Gewaltausschreitungen: Blaulicht-Austausch im Innenministerium

Die entscheidende Frage:  
Wie schützen wir die, die uns schützen?
Gewalt gegen Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste im Einsatz ist inzwi-
schen schmerzliche Realität. Beim „Blaulicht-Austausch“, zu dem Innenmi-
nister Thomas Strobl am 24. Januar 2023 eingeladen hatte, ging es um die 
Frage: Wie schützen wir die, die uns schützen? 

„Wehret den Anfängen“, dar-
um gehe es hierzulande, sagte 
der Innenminister und verwies 
darauf, dass die Lage in Baden-
Württemberg nicht vergleich-
bar sei mit der Situation in  
Berlin. BBW-Vize Joachim Lau-
tensack schätzt die Lage bei 
Weitem kritischer ein und kriti-
siert, dass alles, was zur Ver-
besserung der Situation auf 
den Weg gebracht werde, viel 
zu lange dauere.

Lautensack war einer der mehr 
als 40 Vertreterinnen und Ver-
treter aus dem Kreis der Polizei, 
der Feuerwehr, des techni-
schen Hilfswerks, der Ret-
tungsdienste, der Gewerk-
schaften sowie der kommuna-
len Spitzenverbände, die ge-
meinsam mit Innenminister 
Strobl, Justizministerin Marion 
Gentges, Staatssekretär Wil-
fried Klenk (Innenministerium) 

und der Staatsrätin für Zivilge-
sellschaft und Bürgerbeteili-
gung, Barbara Bosch, die Lage 
analysierten und nach Wegen 
aus der Misere suchten.

 < Der Innenminister:  
Wir brauchen eine  
gesellschaftliche Kraft
anstrengung und eine  
gesamtgesellschaftliche 
Kurskorrektur

Aktueller Anlass für den Erfah-
rungsaustausch im Innenmi-
nisterium waren die Gewalt-
ausschreitungen in der Silves-
ternacht 2022/2023 in Berlin. 
So dramatisch wie in der Sil-
vesternacht in Berlin schätzt 
Innenminister Strobl die Lage 
im Land allerdings nicht ein. 
„Baden-Württemberg ist nicht 
Berlin. Und insbesondere schon 
mal nicht an Silvester“, betonte 
er. Das sei die klare Lageein-

schätzung der Polizei. Fakt sei 
aber leider auch „eine zuneh-
mende Verrohung, die in Wor-
ten, Anfeindungen, aber auch 
in Gewalt umschlägt und sich 
gegen Vertreter des Staates 
richtet, kurz gegen Einsatzkräf-
te von Polizei, Feuerwehr und 
Rettungsdienst, aber auch ge-
gen andere Amts- und Man-
datsträger“. Dieser besorgnis-
erregenden Entwicklung gelte 
es Einhalt zu gebieten, sagte 
Strobl und erklärte: „Was wir 
brauchen, ist eine gesellschaft-
liche Kraftanstrengung und 
eine gesamtgesellschaftliche 
Kurskorrektur.“ Handeln statt 
blinden Aktivismus wünschte 
sich BBW-Vize Lautensack.  
Anders als der Innenminister 
schätzt er die Lage im Land er-
heblich bedrohlicher ein: Was 
in Berlin geschah, passiere in 
Stuttgart, in anderen Städten, 
an jedem Ort, zu jeder Zeit im 

Kleinen, oftmals ohne viel me-
diales Interesse, ohne große  
Öffentlichkeit, im Einsatz von 
Polizei, Feuerwehr und Ret-
tungsdiensten, aber auch in 
den Amtsstuben, immer häufi-
ger und immer heftiger. Zu-
gleich kritisierte er, dass sich 
politisch Verantwortliche nach 
Gewaltausschreitungen zwar 
immer wieder entsetzt zeigten, 
ihre Abscheu teilweise mit rhe-
torischer Brillanz zum Ausdruck 
brächten, Gipfeltreffen ausrich-
teten, Projektgruppen einsetz-
ten, Gutachten in Auftrag ge-
ben würden, dann aber alsbald 
wieder zum Alltag zurückkehr-
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ten. Lautensack räumte zwar 
ein, dass man hie und da etwas 
gegen die zunehmende Gewalt 
gegenüber öffentlich Beschäf-
tigten getan habe. Allerdings 
habe alles, was bislang getan 
wurde, in der Summe seine 
Wirkung verfehlt und alles, was 
gefordert und vorgeschlagen 
werde, dauere bei der Umset-
zung unendlich lange.

 < BBW-Vize Lautensack:  
Wir erwarten, dass  
denjenigen der Rücken  
gestärkt wird, die sich  
für Recht und Gesetz  
einsetzen

Die Position des BBW fasste 
Lautensack in wenigen Sätzen 
zusammen: „Was wir erwar-
ten, ist, dass denjenigen, die 
sich für Recht und Gesetz, für 
das Gemeinwesen, für unseren 
Sozialstaat, für unseren Rechts-
staat einsetzen, entschlossen, 
wirksam und spürbar der Rü-
cken gestärkt wird. Nicht Frus-
tration – etwa durch die Ein-
führung einer Kennzeichnungs-
pflicht oder eines Diskriminie-
rungsgesetzes – ist angesagt, 

sondern vielmehr Motivation 
in jeglicher Hinsicht.“

Diskutiert wurde bei der rund 
dreistündigen Veranstaltung 
auch über weitere Schulungs-
maßnahmen, über eine 
schnellere Ermittlung und Be-
strafung der Täter, über die 
Notwendigkeit des Umden-
kens im Alltag, über die Auf-
hellung des Dunkelfeldes von 
Gewalttaten oder beispiels-
weise über eine Ausweitung 
der Schmerzensgeldregelung 
bei delikts- und schuldunfähi-
gen Tätern, und nicht zuletzt 
über das Thema Umgang mit 

sozialen Medien, das bei Ge-
waltausschreitungen eine im-
mer größere Rolle spiele.

 < Justizministerin Gentges: 
ein gewinnbringender Teil 
einer Debatte, die weiter-
geführt werden muss

Justizministerin Marion Gent-
ges bezeichnete den Austausch 
in der Runde der Blaulichtorga-
nisationen als gewinnbringen-
den Teil einer wichtigen Debat-
te, die weitergeführt werden 
müsse. Bereits jetzt seien die 
Staatsanwaltschaften in ho-
hem Maße sensibilisiert und 
verfolgten Straftaten gegen 

Polizisten, Feuerwehrleute 
oder Sanitäter mit großer Kon-
sequenz. Ob hier dennoch wei-
terer Handlungsbedarf beste-
he, werde ihr Haus auf Grund-
lage einer statistischen Sonder-
erhebung erneut überprüfen 
und zusammen mit den Staats-
anwaltschaften erörtern.

 < Innenminister Strobl zieht 
Bilanz: ein in höchstem 
Maße konstruktiver Aus-
tausch

Innenminister Strobl nannte 
den Blaulicht-Austausch „in 
höchstem Maße konstruktiv, 
geprägt von einer großen Sach-
lichkeit und Lösungsorientie-
rung“. Man habe gespürt: Allen 
liegt das Thema am Herzen, 
alle wollen hier etwas bewe-
gen, sagte Strobl und mahnte 
zugleich: „Wenn Einsatz- und 
Rettungskräfte, insbesondere 
auch aus dem ehrenamtlichen 
Bereich, das Gefühl haben, 
selbst zur Zielscheibe zu wer-
den, dann sinkt die Bereit-
schaft, diesen wichtigen Job zu 
machen.“ Diese Meinung ver-
tritt auch der BBW. 

Tarifrunde TVöD 2023

Am 16. März: Protest in Freiburg 
Um der berechtigten Forde-
rung des dbb in den laufenden 
Tarifverhandlungen zum TVöD 
Nachdruck zu verleihen, findet 
am 16. März 2023 in Freiburg 
eine Protestveranstaltung 

statt. Treffpunkt ist ab 10 Uhr 
am Platz der alten Synagoge. 
Von hier aus wird sich der Pro-
testzug um 11 Uhr durch die 
Innenstadt und zurück zum 
Platz der alten Synagoge be-

wegen, wo dann ab 12 Uhr die 
Großkundgebung durchge-
führt wird. Hauptredner sind 
der stellvertretende dbb Bun-
desvorsitzende und Fachvor-
stand Tarifpolitik, Volker Geyer, 
und BBW-Vorsitzender Kai Ro-
senberger.

Der BBW ruft seine Mitglieder 
auf, durch zahlreiche Teilnah-
me an der Protestveranstal-
tung Flagge zu zeigen. Der zeit-
liche Ablauf der Veranstaltung 
wurde so festgelegt, dass auch 
Beamtinnen und Beamte sowie 
Kolleginnen und Kollegen aus 
dem Tarifbereich des Landes 
(TV-L) in einer verlängerten 
Mittagspause genauso daran 
teilnehmen können wie auch 
Pensionäre und Rentner. Klei-

nere Protestveranstaltungen 
hatte es bereits im Februar in 
Baden-Württemberg gegeben. 
Nach den Zöllnerinnen und 
Zöllner des Stuttgarter Flugha-
fens unterstützten am 15. Fe-
bruar 2023 auch die Kollegin-
nen und Kollegen des Haupt-
zollamtes im Rahmen eines 
Feierabendtreffs die Forderun-
gen des dbb nach 10,5 Prozent 
mehr Lohn und Gehalt, min-
destens aber 500 Euro. BDZ-
Mitglieder des Zollamts Boden-
see-Oberschwaben sowie des 
Kraftfahrzeugsteuerstandor-
tes in Ravensburg hatten sich 
am gleichen Tag zu einer ge-
werkschaftlichen Mittagspau-
se getroffen und unterstützten 
damit die Forderungen des dbb 
in der aktuellen Tarifrunde. 
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 < Joachim Lautensack
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Wahlordnung zum Landespersonalvertretungsgesetz 

Notwendige Änderungen rechtzeitig vor 
den Personalratswahlen in der Mache
Rechtzeitig vor den nächsten regulären Personalratswahlen soll die Wahl-
ordnung zum Landespersonalvertretungsgesetz krisenfest gemacht wer-
den. Das Innenministerium hat jetzt einen entsprechenden Änderungsent-
wurf in die Ressortabstimmung gegeben. Zeitgleich ging der Entwurf dem 
BBW zur Stellungnahme im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zu.

Seit der letzten Änderung der 
Wahlordnung zum Landesper-
sonalvertretungsgesetz vom 
28. Januar 2014 (GBl. S. 67) 
und der Bekanntmachung der 
Neufassung der Wahlordnung 
zum Landespersonalvertre-
tungsgesetz vom 12. März 
2015 (GBl. S. 260) habe sich 
ein punktueller Änderungsbe-
darf ergeben, begründet das 
Innenministerium die geplan-
te Maßnahme. 

Der BBW hat zu dem Referen-
tenentwurf, der auch den 
Mitgliedsverbänden vorliegt,  
Stellung bezogen und die Än-
derungsvorschläge zur Wahl-
ordnung (LPVGWO) als sinn-
voll und notwendig erachtet, 
da sie der Verbesserung der 
Handlungs- und Beschlussfä-
higkeit der Wahlvorstände bei 
Vorliegen besonderer Um-

stände, der Anpassung an die 
zunehmende Digitalisierung 
der Arbeitswelt sowie der 
Klarstellung aufgrund der 
Rechtsprechung dienen. Aus 
den Erfahrungen der Fachge-
werkschaften bei den vergan-
genen Personalratswahlen 
hat der BBW in seiner Stel-
lungnahme zusätzlich die Auf-
nahme von weiteren Ände-
rungen angeregt:  

 < Zu § 13 LPVGWO Sonstige 
Erfordernisse – Zustim-
mungserklärung 

„§ 13 Abs. 2 der Wahlordnung 
zum LPVG verlangt die schrift-
liche Zustimmung der in den 
Wahlvorschlägen aufgeführten 
Bewerberinnen und Bewerber 
zu ihrer Aufnahme. Seitens 
Wahlvorständen und natürlich 
Listenvertretern besteht der 

Wunsch, auf die Zustimmungs-
erklärungen im Original zu ver-
zichten und stattdessen die 
Übermittlung per Fax oder 
Scan oder in anderer Weise zu-
zulassen. Wir regen im Sinne 
einer Modernisierung der 
Wahlordnung an, in § 13 Abs. 2 
LPVGWO die Schriftform durch 
die Textform zu ersetzen, ins-
besondere da bereits der Wahl-
vorschlag selbst nach § 11 Abs. 
2 LOVGWO schriftlich einzurei-
chen ist. 

 < Zu § 23 Abs. 3 Nr. 4 
LPVGWO Briefwahl 
(Stimmzettelumschlag) i. V. 
m. § 23 Abs. 2 S. 1 LPVGWO 

§ 23 Abs. 3 Nr. 4 LPVGWO 
sollte ersatzlos gestrichen 
werden. (Hinweis: Im Falle ei-
ner Neunummerierung müss-
te in der Folge § 52 Abs. 2 Nr. 

8 LPVGWO redaktionell ange-
passt werden) Nach bisheri-
ger Regelung muss im Falle 
der Briefwahl der Stimmzet-
telumschlag unverschlossen 
sein, andernfalls ist er zu-
rückzuweisen. Der Sinn und 
Zweck dieser Bestimmung ist 
jedoch nicht erkennbar. Der 
Schutz des Wahlgeheimnis-
ses würde vielmehr erfor-
dern, grundsätzlich das Ver-
schließen des Stimmzettel-
umschlags sogar verpflich-
tend vorzusehen. Intuitiv ver-
schließen in der Praxis viele 
Briefwähler wohl aus diesem 
Grunde auch die Stimmzet-
telumschläge, großformatig 
aufgebrachten Hinweisen 
und Merkblättern zum Trotz. 
Beispielsweise bei den Perso-
nalratswahlen der Polizei 
2020 fanden Zurückweisun-
gen von Wahlbriefen fast 
ausschließlich aufgrund die-
ser Bestimmung statt, in ein-
zelnen Wahlbezirken muss-
ten über 10 Prozent der 
Wahlbriefe deshalb zurück-
gewiesen werden. Nicht 
nachvollziehbar ist zudem, 
weshalb im Falle der Präsenz-
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wahl etwaig verschlossene 
Stimmzettelumschläge aber 
zulässig sind - § 22 Abs. 4 
LPVGWO enthält jedenfalls 
gerade kein Zurückweisungs-
gebot für solche Umschläge. 
Letztlich ist nur wichtig, dass 

sich der Stimmzettel im Um-
schlag befindet und die 
Kennzeichnung nicht sichtbar 
ist. Eine Festlegung, ob der 
Stimmzettelumschlag nun 
offen, geschlossen oder gar 
verschlossen sein muss, ist 
nicht notwendig. Die Wahl-
ordnungen beispielsweise 
aus Bayern (§§ 17 ff. WO-
BayPVG), Nordrhein-Westfa-
len (§§ 16 ff. WO-LPVG NRW) 
und Niedersachsen (§§ 19 ff. 
WO-PersV Nds.) verzichten 
ebenfalls auf diese Bestim-
mungen, der Zurückwei-
sungsgrund des verschlosse-
nen Stimmzettelumschlags 
existiert dort nicht. Dabei ist 
auf die Verfahrensweise bei 
anderen Wahlen, etwa der 
Landtagswahl hinzuweisen, 
bei welcher ein Wahlbrief 
gem. § 42 Abs. 3 Nr. 4 Lan-
deswahlgesetz zurückzuwei-
sen ist, wenn weder der 
Wahlbriefumschlag noch der 
Stimmzettelumschlag ver-
schlossen ist. 

 < Zu §§ 24, 25 LPVGWO Wah-
len bei Außenstellen, Ne-
benstellen und Teilen von 
Dienststellen, Wahl von 
Beschäftigten außerhalb 
der Dienststelle 

Wir regen zudem an, ergän-
zend zu §§ 24, 25 LPVGWO die 
Möglichkeit der Anordnung der 
Briefwahl durch den Wahlvor-
stand für alle oder für einen 
(fest umschriebenen) Teil der 
Beschäftigten zu schaffen. Dies 
gilt insbesondere für Dienst-
stellen mit vielen an die 
Dienststelle abgeordneten Be-
schäftigten, wie beispielsweise 
das Zentrum für Schulqualität 
und Lehrerbildung (ZSL), dem 
formal Tausende von Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern zu-
geordnet sind, diese jedoch im 
Rahmen ihrer Tätigkeit nicht 
einmal einen Arbeitsplatz an 
der Dienststelle haben (zum 
Beispiel Beratungslehrkräfte 
oder Schulpsychologinnen und 
Schulpsychologen). 

Abschließend möchten wir dar-
auf hinweisen, dass vor dem 
Hintergrund der Pandemie 
auch darüber diskutiert wer-
den sollte, ob nicht auch eine 
andere Form der Stimmabgabe 
erforderlich und zeitgemäß ist, 
als dies die Wahlordnung im 
„analogen Verfahren“ vorsieht. 
Innerhalb der Verwaltungen 
werden seit Jahren zahlreiche  
– auch anonymisierte, aber mit 
Einzelzugriffsbefugnissen auto-
risierte – Verfahren praktiziert, 
die selbst bei großen Teilneh-
merzahlen digital leistungsfä-
hig ausgestaltet sind.” 

Neuer Amtschef im Finanzministerium wird Heiko Engling 

MD Jörg Krauss geht in den Ruhestand
Ministerialdirektor Jörg Krauss 
geht Ende März in den Ruhe-
stand. Neuer Amtschef im Fi-
nanzministerium wird Heiko 
Engling, gegenwärtig noch als 
Ministerialdirigent Abteilungs-
leiter im Finanzministerium. 

Jörg Krauss ist seit 2016 Mi-
nisterialdirektor im Finanzmi-
nisterium. Krauss war insge-
samt 47 Jahre in der Landes-
verwaltung tätig, zunächst im 
Polizeidienst. Es folgten Stati-
onen als Leiter der Polizeidi-
rektion Tübingen, im Innen-
ministerium, beim Landeskri-
minalamt, als Referatsleiter 
im Staatsministerium und als 
Vizeregierungspräsident im 
Regierungspräsidium Stutt-
gart. Daneben war er auch 
unter anderem Dozent an der 
Hochschule der Polizei in Vil-
lingen-Schwenningen. 

Der Amtschef des Finanzminis-
teriums sei schon vor Längerem 
mit dem Wunsch an ihn heran-
getreten, nach seinem 65. Ge-
burtstag in den Ruhestand zu 
gehen, sagte Finanzminister 
Bayaz anlässlich des bevorste-
henden Wechsels an der Amts-
spitze des Finanzministeriums. 
Jörg Krauss bezeichnete der  
Finanzminister als „eine Institu-
tion in der Landesverwaltung“. 
Er habe fast ein halbes Jahrhun-

dert in unterschiedlichen Funk-
tionen für das Land gearbeitet. 
Seine Karriere sei einmalig. Mit 
seiner empathischen Art und 
fachlichen Expertise habe er 
das Finanzministerium nachhal-
tig geprägt und tiefe Spuren 
hinterlassen. Bayaz: „Dafür gilt 
ihm unser großer Dank."

Mit großem Bedauern hat man 
beim BBW den bevorstehenden 
Wechsel von MD Krauss in den 

Ruhestand zur Kenntnis genom-
men. Die Zusammenarbeit mit 
dem Amtschef des Finanzminis-
teriums sei stets von großem 
Vertrauen und gegenseitiger 
Wertschätzung geprägt gewe-
sen, sagt BBW-Vorsitzender Kai 
Rosenberger. Das habe sich ins-
besondere bei der Entwicklung 
des 4-Säulen-Modells als gut 
und wichtig erwiesen.

Heiko Engling, der Nachfolger 
von Jörg Krauss, hat Politik,  
Soziologie und BWL an der Uni-
versität-Stuttgart studiert und 
Sozialwissenschaften an der 
Humboldt Universität in Berlin. 
Von 2011 bis 2016 war er per-
sönlicher Referent und Büro-
leiter der Staatsministerin im 
Staatsministerium. Von 2016 
bis 2020 leitete er die Zentral-
stelle im Finanzministerium, 
seit 2020 die Abteilung 6.  

 < Der Nachfolger Heiko Engling
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Gedankenaustausch mit dem Amtschef des Innenministeriums

Warten auf Lebensarbeitszeitkonten
Mit der Einführung von Lebensarbeitszeitkonten für baden-württembergische 
Beamtinnen und Beamte ist kaum vor dem 1. Januar 2024 zu rechnen. Davon 
geht BBW-Vorsitzender Kai Rosenberger nach dem Gespräch mit Ministerial-
direktor Reiner Moser, dem Amtschef des Innenministeriums, aus. 

Zu der Unterredung, die am 
20. Februar 2023 im Innen-
ministerium stattfand, hatte 
Ministerialdirektor Moser  
eingeladen.

 < Lebensarbeitszeitkonten 

Der BBW fordert bereits seit 
vielen Jahren ein Ende der 
41-Stunden-Woche im Beam-
tenbereich im Land. Da mit ei-
ner Verkürzung der Wochenar-
beitszeit in absehbarer Zeit 
kaum zu rechnen, drängt der 
BBW darauf – inzwischen auch 
schon einige Jahre – wenigs-
tens Lebensarbeitszeitkonten 
als Einstieg in eine Verkürzung 
der Wochenarbeitszeit einzu-
führen. Inzwischen ist man 
diesem Ziel zwar ein Stück 
weit näher gekommen. Doch 
ein entsprechendes Gesetz zur 
Einführung von Lebensarbeits-
zeitkoten steht nach wie vor 
aus. Deshalb hat BBW-Chef 
Rosenberger im Gespräch mit 
Ministerialdirektor Moser dar-
an erinnert, dass Innenminis-
ter Strobl beim BBW-Gewerk-
schaftstag im Dezember 2022 
zugesagt habe, dass die Ein-
führung von Lebensarbeits-
zeitkonten zeitnah komme. 
„Wir erwarten, dass die Zusa-
ge eingelöst wird“, erklärte  
Rosenberger. Zugleich verwies 
er nochmals darauf, dass es 
seiner Organisation bei den 
Lebensarbeitszeitkonten im 
Wesentlichen um drei Dinge 
gehe, nämlich um eine flexible 
Lösung mit Freistellungsmög-
lichkeit auch vor dem Ruhe-
stand, um die Umwandlung 
der 41. Wochenstunde als ge-
leistete Stunde auf dem Le-
bensarbeitszeitkonto, und um 
Rechtssicherheit für die Be-
schäftigten. 

 < Gewalt gegen öffentlich 
Beschäftigte

Gegenstand der Unterredung 
war auch die zunehmende Ge-
walt gegen Beschäftigte im öf-
fentlichen Dienst. Man war sich 
einig, dass dringender Hand-

lungsbedarf besteht. Gespro-
chen hat man auch darüber, 
was man bis jetzt unternom-
men hat, um der zunehmenden 
Gewaltbereitschaft in der  
Gesellschaft wirkungsvoll zu 
begegnen. Für den BBW ist das 
Erstellen eines umfassenden  
Lagebilds die Voraussetzung, 
um die bedrohliche Situation 
überhaupt in den Griff zu bekom-
men. Hier sollte man ansetzen, 
erklärte BBW-Chef Rosenberger. 

 < Fachkräftemangel

Der Fachkräftemangel ist in aller 
Munde. Er war auch Thema der 
Unterredung im Innenministeri-
um. Der BBW-Vorsitzende 
mahnte aufgrund der prekären 
Situation, in der sich inzwischen 
auch der öffentliche Dienst 
mangels ausreichender Anzahl 

von Fachkräften befindet, end-
lich etwas zu unternehmen, um 
Arbeitsplätze in den Behörden 
und öffentlichen Einrichtungen 
für potenzielle Bewerber attrak-
tiver zu machen. Notwendig wä-
ren im Tarif- und dem Beamten-
bereich Gehälter, die mit den 

Verdienstmöglichkeiten in der 
Privatwirtschaft konkurrieren 
könnten, sowie die Angleichung 
der Arbeitszeit im Beamtenbe-
reich an die für den Tarifbereich 
geltende Wochenarbeitszeit. 

 < Tarifrunden 2023

Die Tarifrunde TVöD ist in vollem 
Gange. Der dbb und seine Fach-
gewerkschaften überziehen ge-
genwärtig das Land mit Warn-
streiks und Demonstrationen. Im 
Gespräch mit Ministerialdirektor 
Moser machte BBW-Chef Rosen-
berger keinen Hehl daraus, dass 
der BBW voll und ganz hinter den 
Entscheidungen des dbb stehe. In 
dieser Tarifrunde gehe es schließ-
lich darum, Reallohnverluste der 
Vergangenheit wieder aufzufan-
gen und zugleich einen spürba-
ren Ausgleich für die hohe Infla-

tion zu schaffen. Gleiches gelte 
für die im Spätsommer anste-
henden Tarifverhandlungen zum 
TV-L.

 < Verfassungskonforme  
Alimentation 

Für den BBW steht fest, dass eine 
verfassungskonforme Alimentati-
on die Voraussetzung für die 
Nachwuchsgewinnung und Mit-
arbeiterbindung im Beamtenbe-
reich ist. „Wir sind skeptisch, dass 

die mit dem 4-Säulen-Modell neu 
geregelte Besoldung nach der 
Wohngeldreform und Einführung 
des Bürgergelds noch verfas-
sungskonform ist“, gab BBW-Vor-
sitzender gegenüber Ministerial-
direktor Moser zu bedenken. Vor 
diesem Hintergrund unterstütze 
der BBW die gerichtliche Über-
prüfung, die der Richterbund auf 
den Weg gebracht habe. Hinzu 
komme, dass sich vor allem der 
höhere Dienst  durch das im 
4-Säulen-Modell verankerte Zu-
sammenrücken der Besoldungs-
gruppen vernachlässigt fühle.

An der Unterredung haben ne-
ben Ministerialdirektor Reiner 
Moser und BBW-Chef Rosen-
berger noch Magnus Welsch 
(Innenministerium) und Sandra 
Singer, juristische Referentin 
beim BBW, teilgenommen. 
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 < Im Gespräch (von rechts): Ministerialdirektor Reiner Moser, der Amtschef des Innenministeriums; Sandra Singer, 
juristische Referentin beim BBW; BBW-Vorsitzender Kai Rosenberger
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Sozialwahlen 2023: BBW-Vize wird Mitglied der Vertreterversammlung der DRV

Neue Möglichkeit, um die Interessen von 
Tarifbeschäftigten zu vertreten 
Der stellvertretende BBW-Vorsitzende Jörg Feuerbacher wird Mitglied in 
der Vertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Baden-
Württemberg (DRV) in der Gruppe der Versicherten. Das hat der Wahl- 
ausschuss nach seiner Sitzung am 23. Januar 2023 bekannt gegeben. 

Das Wahlergebnis basiert auf  
§ 28 der Wahlordnung für die 
Sozialversicherung (SVWO). 
Feuerbacher gilt demnach nach 
§ 46 Abs. 2 SGB IV und § 28 
Abs. 3 SVWO mit Ablauf des 
Wahltages (31. Mai 2023) als 
gewähltes Mitglied der Ver- 
treterversammlung.

Mit Sitz und Stimme in der Ver-
treterversammlung kann der 
BBW noch wirkungsvoller die 
Interessen seiner Tarifbeschäf-
tigten wahrnehmen. Er werde 
darauf achten, dass die Ent-
scheidungen der DRV nicht nur 
geltendes Recht berücksichti-
gen, sondern vor allem auch 
den Menschen, um den es ja 

letztlich gehen soll und muss, 
verspricht Feuerbacher. Selbst-
verständlich gelte es dabei 
auch, das Wissen und die Er-
fahrung aus der Gewerk-
schaftsarbeit in dieses Ent-
scheidungsgremium einzubrin-
gen und so die oftmals techni-
schen und bürokratischen Ab-
läufe dort an die reale Situati-
on der Menschen anzupassen. 
Die Träger der Sozialversiche-
rung, darunter auch die Deut-
sche Rentenversicherung Ba-
den-Württemberg, sind in 
Form von Körperschaften des 
öffentlichen Rechts in demo-
kratischer Selbstverwaltung  
organisiert. Die maßgeblichen 
Entscheidungsorgane werden 

nach demokratischen Prinzipi-
en von den Versicherten und 
Arbeitgebern, die ebenfalls Bei-
träge entrichten, gewählt. Zen-
trales Gremium ist dabei die 
Vertreterversammlung. Dabei 
handelt es sich um 30 ehren-
amtlich tätige Personen, wovon 
15 von den Versicherten selbst 
und 15 von den Arbeitgebern 
gewählt werden. Dies erfolgt 
alle sechs Jahre bei der Sozial-
wahl, die regulär in 2023 durch-
geführt wird. Die Vertreterver-
sammlung, die knapp 4,2 Milli-
onen Versicherte repräsentiert, 
wählt den Vorstand, beschließt 
den Haushalt, wählt die Vertre-
ter in den 21 unterschiedlichen 
Widerspruchsausschüssen und 

eine Vielzahl von Versicherten-
beratern in den einzelnen Re-
gionen, die als Bindeglied zwi-
schen der DRV und den Einzel-
mitgliedern fungieren und die-
sen mit Rat und Tat zur Seite 
stehen. Somit sind die Vertreter 
an allen grundlegenden finan-
ziellen, personellen und organi-
satorischen Entscheidungen 
der DRV beteiligt.  

 < Jörg Feuerbacher, stellvertreten-
der BBW-Vorsitzender
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Kommission Bildung und Wissenschaft im BBW

Wechsel an der Spitze
Die BBW-Kommission Bildung 
und Wissenschaft (KBW) hat 
eine neue Vorsitzende. Nach-
dem der bisherige Vorsitzende, 
VBE-Bundes- und Landeschef 
Gerhard Brand, nicht länger  
für dieses Amt zur Verfügung 
stand, wählten die Kommissi-
onsmitglieder 1. März 2023 bei 

ihrer turnusgemäßen Sitzung 
die stellvertretende BBW-Vor-
sitzende Tina Stark (BLV) ein-
stimmig zur neuen Vorsitzen-
den der Kommission. Cord San-
telmann (PhV) wurde im Amt 
des stellvertretenden Vorsit-
zenden und als Protokollant 
bestätigt. 

BBW-Chef Kai Rosenberger 
gratulierte der neuen Vorsit-
zenden und ihrem Stellvertre-
ter zu ihrem Wahlerfolg. Ger-
hard Brand, dem langjährigen 
Vorsitzenden des Gremiums, 
dankte er für sein Engagement 
in der Sache und seinen jahre-
langen Einsatz. Die neue Kom-
missionsvorsitzende Tina Stark 
ist Lehrerin am Berufsschul-
zentrum Stockach. Seit 2015 
engagiert sie sich als Mitglied 
im Bezirkspersonalrat Berufli-
che Schulen am Regierungsprä-
sidium Freiburg und seit 2016 
im Hauptpersonalrat Berufli-
che Schulen am Kultusministe-

rium. Geschäftsführendes Vor-
standsmitglied im BLV ist sie 
seit 2017. Beim BBW-Gewerk-
schaftstag 2022 wurde sie zur 
stellvertretenden BBW-Vorsit-
zenden gewählt. Die Kommis-
sion Bildung und Wissenschaft 
im BBW erörtert allgemeine 
Fragen aus dem Bildungs- und 
Wissenschaftsbereich mit dem 
Ziel, in der Außenwirkung ein 
möglichst einvernehmliches 
Meinungsbild zwischen allen 
im BBW organisierten Verbän-
den aus dem Bildungs- und 
Wissenschaftsbereich herzu-
stellen und entsprechende  
Positionen zu erarbeiten. Mit-
glieder der Kommission sind 
Spitzenvertreter der im BBW 
organisierten Verbände aus 
dem Bildungs- und Wissen-
schaftsbereich. 

©
 B

BW

 < BBW-Chef Rosenberger (rechts) mit der neuen Kommissionsvorsitzenden 
Tina Stark und ihrem Stellvertreter Cord Santelmann
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Gesetz zur Errichtung einer Landespflegekammer 

BBW sagt Nein zu dem Gesetzentwurf   
Seit 2020 lag das Vorhaben coronabedingt auf Eis. Jetzt hat das Sozialmi-
nisterium einen Gesetzentwurf zur Errichtung einer Landespflegekammer 
vorgelegt. Der BBW hat im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zu dem 
Referentenentwurf kritisch Stellung bezogen. 

Generell unterstützt der BBW 
das mit der Einrichtung einer 
Landespflegekammer verbun-
dene Ziel, die Rahmenbedin-
gungen in der Pflege in Baden-
Württemberg zu verbessern. 
Den vorliegenden Gesetzent-
wurf lehnt er jedoch ab, insbe-
sondere auch, weil dieser Ge-
setzentwurf eine Zwangsmit-
gliedschaft für die Pflegenden 
vorsieht. Schließlich habe die 
Erfahrung anderer Länder ge-
zeigt, dass eine erzwungene 
Mitgliedschaft bei den Betrof-
fenen auf Widerstand stößt. 

In den Schlussbemerkungen 
seiner Stellungnahme bringt 
der BBW auf den Punkt, warum 
er den vorliegenden Gesetz-
entwurf ablehnt. Darin heißt 
es: „Das Ziel, eine Aufwertung 
der Pflegeberufe – durch at-
traktive Ausbildungs- und Ar-
beitsbedingungen, mehr Perso-
nal, mehr Zeit und eine bessere 
Bezahlung –, wird sicher nicht 
allein mit der Errichtung einer 
Pflegekammer erreicht. Eine 
Pflegekammer ist keine Lösung 
des „Pflegenotstandes“. Mo-
derne Medizin ist nur dann gut, 
wenn sie mit Menschlichkeit 
betrieben wird. Dies gilt nicht 
nur für die Medizin, sondern 
überall dort, wo wir mit und 
für Menschen arbeiten. 

Für den medizinischen Bereich 
heißt das, die Leistungsbereit-
schaft und das Fachwissen zu 
kombinieren mit einer Grund-
einstellung, die von der Ach-
tung des Menschen ausgeht. 
Sie umfasst das Verständnis für 
den Menschen in seiner Ge-
samtheit mit den Sorgen und 
Ängsten und das Bemühen, 
dies zu lindern. Damit Pflegen-
de dies leisten können, ist für 

die entsprechenden Rahmen-
bedingungen zu sorgen, auch 
aus Respekt vor den Patienten. 
Hier sind vor allen Dingen die 
politisch Verantwortlichen auf-
gerufen, diese Rahmenbedin-
gungen zu schaffen.“

Mit dem Gesetz zur Errichtung 
einer Landespflegekammer 
und zur Änderung weiterer 
Rechtsvorschriften sollen die 
gesetzlichen Grundlagen für 
eine Landespflegekammer ge-
schaffen werden.

In Baden-Württemberg hatten 
sich im Jahr 2018 in einer re-
präsentativen Umfrage 68 Pro-
zent der Pflegekräfte und Aus-
zubildenden, die sich an der 
Umfrage beteiligten, für eine 
Pflegekammer ausgesprochen. 
Dem Wunsch der Mehrzahl der 
Teilnehmenden an der Befra-
gung entsprechend, wurde 
eine entsprechende Gesetzes-
initiative im Winter 2019/2020 
auf den Weg gebracht. Vorge-
sehen war eine gesetzliche  
Regelung im Rahmen des Heil-
berufe-Kammergesetzes. Auf-
grund der Coronapandemie 
wurde der Gesetzgebungs- und 
Gründungsprozess im Herbst 
2020 jedoch ruhend gestellt. 

Inzwischen wurde der Vorbe-
reitungs- und Gründungspro-
zess, auch entsprechend der 
Aufforderung aus dem Koali- 
tionsvertrag für die 17. Legisla-
turperiode (2021 bis 2026), mit 
dem jetzt vorliegenden Gesetz-
entwurf wieder aufgenom-
men. 

Die Entscheidung, die Regelun-
gen zur Errichtung einer Lan-
despflegekammer abweichend 
von dem Gesetzentwurf aus 

dem Jahr 2020 nunmehr in ei-
nem eigenen Gesetz zu regeln, 
wurde aus Gründen der Über-
sichtlichkeit und Zeiteffizienz 
getroffen. 

Der Gesetzentwurf enthält in 
Art. 1 die notwendigen rechtli-
chen, strukturellen und organi-
satorischen Grundlagen zur 
Gründung einer Landespflege-
kammer in Baden-Württem-
berg. Diese soll im Dezember 
2024 errichtet werden. Die 
Landespflegekammer soll, wie 
die bereits bestehenden Heil-
berufe-Kammern, eine Körper-
schaft des öffentlichen Rechts 
werden und sich durch die Bei-
träge ihrer Mitglieder selbst  
finanzieren. Pflichtmitglieder 
sollen alle Pflegefachkräfte 
werden, die in Baden-Würt-
temberg ihren Beruf ausüben. 
Dies sind aktuell rund 110 000 
Personen. Anders als bei den 
bestehenden Heilberufe-Kam-
mern sind Personen, die ihren 
Beruf nicht ausüben, aber in 
Baden-Württemberg ihren 
Wohnsitz haben, keine Pflicht-
mitglieder. 

Der Gründungsausschuss, der 
die Einrichtung der Pflegekam-
mer vorbereitet, soll seine Ar-
beit im Mai 2023 aufnehmen. 
Zu seinen Aufgaben gehört die 
Vorbereitung der Wahl zur ers-
ten Vertreterversammlung. 
Mit dem Zusammentreten der 
ersten gewählten Vertreterver-
sammlung, die für Dezember 
2024 vorgesehen ist, wird die 
Pflegekammer gegründet und 
der Gründungsausschuss löst 
sich auf. 

 < Der BBW begründet  
detailliert seine ablehnen-
de Haltung

In Deutschland waren in den 
zurückliegenden Jahren mehre-
re Bundesländer dem Beispiel 
der Länder Niedersachsen, 
Rheinland-Pfalz und anderen 
gefolgt und haben, analog zu 
den bestehenden Kammern für 
Heilberufe, Pflegekammern als 
Körperschaften des öffentli-
chen Rechts errichtet. Inzwi-
schen sind allerdings die Pfle-
gekammern in Schleswig-Hol-
stein zum 11. Dezember 2021 
und die von Niedersachsen 
zum 30. November 2021 aufge-
löst worden. Grund hierfür wa-
ren heftige Widerstände gegen 
die Zwangsmitgliedschaft. Für 
den BBW steht fest, dass auch 
hierzulande mit heftigem Wi-
derstand zu rechnen ist, wenn 
den Pflegenden eine Pflicht-
mitgliedschaft und damit ver-
bunden ein Pflichtbeitrag zur 
Pflegekammer aufgezwungen 
wird. Darauf hat er im allge-
meinen Teil seiner Stellungnha-
me zu dem Gesetzentwurf hin-
gewiesen und wie folgt aus-
führlich begründet:

„Da bereits die Enquetekom-
mission der Landesregierung 
empfohlen hat, die Entwicklun-
gen zu den Entstehungsprozes-
sen der Pflegekammern in an-
deren Bundesländern sorgfältig 
zu verfolgen, ist es für den BBW 
nicht nachvollziehbar, dass die 
Auflösung der Pflegekammern 
in Schleswig-Holstein und Nie-
dersachen samt den Gründen, 
die dazu führten, keinerlei Aus-
wirkung auf den jetzt vorgeleg-
ten baden-württembergischen 
Gesetzentwurf haben. 

Einer Pflegekammer sollen  
bestimmte Aufgaben des 
Staates, bei denen berufsspe-
zifisches Wissen erforderlich 
ist, übertragen werden. Dazu 
gehören die Durchführung der 
Berufsaufsicht, die Qualitäts-
sicherung aufgrund festgeleg-
ter Berufsinhalte und -pflich-
ten, die Erteilung und der Ent-
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zug der Berufserlaubnis, die 
Aufsicht und Kontrolle der 
Fortbildungsverpflichtung, die 
fachliche Beratung des Ge-
setz- und Verordnungsgebers 
sowie die Beteiligung an den 
entsprechenden Gesetz- 
gebungsverfahren.

Eine zentrale Frage ist, ob die 
Mitgliedschaft obligatorisch 
und mit entsprechender Bei-
tragspflicht verbunden ist 
oder ob der betroffene Perso-
nenkreis freiwilliges Kammer-
mitglied werden kann. Bei-
spielsweise hatten sich die 
Länder Niedersachsen und 
Rheinland-Pfalz für eine 
Pflichtmitgliedschaft ent-
schieden, das Bundesland Bay-
ern hingegen stellt den Be-
schäftigten die Mitgliedschaft 
in der ‚Vereinigung der Pfle-
genden in Bayern‘ frei. 

In der Begründung (A. Allge-
meiner Teil, 3. Alternativen) 
wird hinsichtlich des wesent 
lichen Unterschieds zwischen 
dem bayerischen Modell zu ei-
ner Pflegekammer auf die Fi-
nanzierung aus Landesmitteln 
statt aus Beiträgen abgestellt. 

Keine Berücksichtigung findet 
dabei, dass das Land NRW die 
landeseigene Pflegekammer  
finanziell unterstützt und Pfle-
gekammern in anderen Bun-
desländern Probleme mit der 
Finanzierung haben, wie zum 
Beispiel Schleswig-Holstein, 
nachdem die Unterstützung 
durch das Land auslief. 

Die entstehende finanzielle Ab-
hängigkeit vom Staat und der 
vom Land möglicherweise auf-
zubringende weitere Finanzie-
rungsbedarf werden im Ge-
setzentwurf nicht hinreichend 
berücksichtigt. 

Mit dem aktuellen Gesetzent-
wurf zur Errichtung einer Lan-
despflegekammer und zur Än-
derung weiterer Rechtsvor-
schriften soll nun ein erneuter 
Anlauf gestartet werden, die 
gesetzlichen Grundlagen für 
eine Landespflegekammer in 
Baden-Württemberg zu schaf-

fen. Ziel soll der Aufbau einer 
leistungsfähigen berufsständi-
schen Organisation der Pflege-
fachberufe sein.

Der Auftrag für die Errichtung 
einer Landespflegekammer er-
gibt sich aus der Handlungs-
empfehlung der Enquetekom-
mission ‚Pflege in Baden-Würt-
temberg zukunftsorientiert 
und generationengerecht ge-
stalten‘ aus dem Jahr 2016 an 
die Landesregierung. 

Die Enquetekommission emp-
fiehlt der Landesregierung

a)  die Entwicklungen zu den 
Entstehungsprozessen der 
Pflegekammern in anderen 
Bundesländern sorgfältig 
mitzuverfolgen,

b)  die Gründung einer Pflege-
kammer auf den Weg zu 
bringen, falls sich die in der 
Pflege beschäftigten Perso-
nen in einer repräsentativen 
Befragung, die wissenschaft-
lichen Gütekriterien genügt, 
für eine Pflegekammer aus-
sprechen (Drs. 15/7980, S. 
251).

Als wichtige Ziele einer Pflege-
kammer werden im Bericht der 
Enquetekommission unter an-
derem genannt, dass Pflegende 
auf Augenhöhe mit den ande-
ren Entscheidern im Gesund-
heitswesen agieren können, 
die Angehörigen der Pflegebe-
rufe in ihrem Selbstverständnis 
gestärkt werden und die in der 
Pflege Beschäftigten bei der 
Weiterentwicklung des Berufs-
bildes mit einbezogen werden. 

Gerade in der Coronakrise kann 
und konnte der außerordentli-
che Einsatz der Beschäftigten 
in der Pflege von jedermann 
wahrgenommen und der au-
ßerordentliche Einsatz dieses 
Berufsstandes in besonderem 
Maße geschätzt werden. Struk-
turelle Verbesserungen in die-
sem Sektor verdienen – nicht 
nur aufgrund der aktuellen 
Lage – daher unsere Unterstüt-
zung. Es ist wichtig, dass die im 
Bereich der Pflege beschäftig-

ten Fachkräfte weiter gestärkt 
werden. 

Die Interessen der Beschäftig-
ten im Pflegebereich werden in 
erster Linie durch die Gewerk-
schaften wahrgenommen und 
bestens vertreten. Die Tarif- 
autonomie wird auch weiter-
hin in den Händen der Gewerk-
schaften und Arbeitgeber lie-
gen. Infolgedessen werden 
Pflegekammern keinen Einfluss 
auf die Tarifverhandlungen 
nehmen können. Tarifverhand-
lungen und Rechtsberatung 
würden auch nach Einrichtung 
von Pflegekammern in das Auf-
gabengebiet der Gewerkschaf-
ten fallen.

Laut Gesetzesbegründung soll 
die Pflegekammer als Interes-
sensvertreter der Pflegekräfte, 
insbesondere bei der Aus- und 
Weiterbildung, die Arbeitssitu-
ation der beruflich Pflegenden 
verbessern und den Einfluss 
auf gesellschaftliche Prozesse 
erhöhen. Auch bei diesen Auf-
gaben, insbesondere bei der 
Frage der Aus- und Weiterbil-
dung, sollten wie bisher wei-
terhin die Gewerkschaften be-
teiligt werden. 

Dennoch unterstützt der BBW 
das Vorhaben zur Errichtung ei-
ner Landespflegekammer zur 
weiteren Verbesserung der 
Rahmenbedingungen in der 
Pflege in Baden-Württemberg. 
Die Landespflegekammer kann 
dazu beitragen, die Qualität 
der Pflege und die Gesund-
heitsversorgung zu erhöhen.

Gleichwohl lehnen wir den vor-
liegenden Gesetzentwurf so-
wie Pflichtbeiträge – wie be-
reits den ersten Entwurf vom 
31. März 2020 – ab, weil wir 
eine Pflichtmitgliedschaft in 
der Landespflegekammer nach 
wie vor nicht befürworten kön-
nen. Wir bedauern, dass der 
vorliegende Gesetzentwurf er-
neut eine obligatorische Mit-
gliedschaft vorsieht und nicht 
dem Weg folgt, den das Bun-
desland Bayern mit einer frei-
willigen Mitgliedschaft ge-
wählt hat. Hieran ändert auch 

das in § 38 Abs. 8 neu einge-
führte Registrierungsquorum 
von 60 Prozent der zukünftigen 
Pflichtmitglieder als Voraus-
setzung für die Zulässigkeit  
der Wahl zur ersten Vertreter-
versammlung und damit der 
Errichtung der Landespflege-
kammer nichts. 

Wir haben insbesondere Be-
denken, da das Verhältnis von 
Pflegenden und Leitungskräf-
ten nicht der Wirklichkeit ent-
sprechen könnte und damit 
nicht repräsentativ wäre. Wir 
fordern, dass es jedem Be-
schäftigten freigestellt wird, 
selbst zu entscheiden, ob er 
Kammermitglied wird oder 
nicht.

Die Gesetzesbegründung stellt 
weiter darauf ab, dass eine 
Ausgestaltung etwa nach dem 
Modell Bayern keine umfassen-
de und demokratisch legiti-
mierte Interessenvertretung 
gewährleisten könne. Hierbei 
ist jedoch zu bedenken, dass 
eine Pflichtmitgliedschaft nicht 
automatisch Teilhabe an den 
Entscheidungsprozessen be-
deutet, sondern im Gegenteil 
eher zu vermuten ist, dass sich 
Betroffene umso stärker enga-
gieren, wenn sie sich freiwillig 
für eine Mitgliedschaft in einer 
Organisation entscheiden. 

Nach dem Grundsatz der Koali-
tionsfreiheit steht es jedem 
frei, sich einer Organisation 
seiner Wahl anzuschließen 
oder aber (in Form negativer 
Koalitionsfreiheit) gerade kei-
nem Verband beizutreten. Ge-
wichtige Gründe, von diesem 
verfassungsrechtlichen Grund-
satz abzuweichen, sind aus un-
serer Sicht vorliegend nicht er-
kennbar und werden auch in 
der Begründung nicht stichhal-
tig vorgetragen. Der Hinweis 
auf die Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts aus 
dem Jahr 1962 (1 BvR 541/57) 
ist hierzu nicht geeignet, da die 
Unabhängigkeit einer Institu-
tion auch bei finanzieller Ab-
hängigkeit von staatlichen Zu-
schüssen gegeben sein kann. 
Wollte man dies bestreiten, 

<

D
er

 ö
ff

en
tl

ic
he

 D
ie

ns
t 

in
 B

ad
en

-W
ür

tt
em

be
rg

11

BBW – Beamtenbund Tarifunion

> BBW Magazin | März 2023



Vorsitzende der BBW-Landesfrauenvertretung sprach mit Ministerialdirigentin  
Dr. Höckele-Häfner

Im Fokus: das Chancengleichheitsgesetz
Die Evaluation des Chancengleichheitsgesetzes (ChancenG) ist längst abgeschlossen. Doch eine 
Novellierung des Gesetzes ist in der laufenden Legislatur nicht geplant. Das sei äußerst ärgerlich, 
sagte Heidi Deuschle, die Vorsitzende der Landesfrauenvertretung des BBW, im Gespräch mit 
Ministerialdirigentin Dr. Simone Höckele-Häfner, Leiterin der Abteilung Gesellschaft im Ministe-
rium für Soziales und Integration Baden-Württemberg.

Heidi Deuschle machte keinen 
Hehl daraus, dass sie das Hin-
auszögern der Novellierung be-
daure. Schließlich belege die 
Evaluation des ChancenG, dass 
handeln nottue.

Statt mit einer Novelle be-
schäftigt man sich im Sozial-
ministerium gegenwärtig mit 
den sogenannten FAQ, sprich, 
den häufig gestellten Fragen 
zu den Stärken und Schwä-
chen des Chancengleichheits-
gesetzes. Die erste Phase des 
Erfassens und Sondierens sei 
nahezu abgeschlossen, be-
richtete Dr. Höckele-Häfner. 
Man werde schon bald das 
Ergebnis bekannt geben, sag-
te sie, sprach zugleich aber 
auch von einem laufenden 
Prozess, im Klartext, dass das 
Erfassen und Sondieren der 
FAQ ständig aktualisiert wer-
de.  

Die BBW-Landesfrauenver-
treterin hat in diesem Zu-
sammenhang nochmals aus-
drücklich darauf hingewie-
sen, dass es wichtig ist, die 
Entlastung der Beauftragten 
für Chancengleichheit (BfC) 
zu regeln. Deshalb sollte in 
den FAQ eine ausdrückliche 
Empfehlung für die Dienst-
stellenleitungen enthalten 
sein, dass die BfC, wie es ja 
auch das ChancenG vorsieht, 
für die Erfüllung ihrer Aufga-
be entsprechend entlastet 
wird.

Gegenstand der Unterredung, 
die am 8. Februar 2023 im Sozi-
alministerium stattfand, war 
auch die Ausgestaltung der 
Dienstvereinbarung zum Schutz 
vor sexueller Belästigung von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern des Sozialministeriums. 
Das Papier liege unterschrifts-

vreif bei Sozialminister Lucha, 
berichtete Dr. Höckele-Häfner. 
Sie bezeichnete die Dienstver-
einbarung als „sehr gelungen“. 

Sie beinhalte konkrete Hand-
lungsanweisungen und vor al-
lem auch für die nachgeordne-
ten Dienstbereiche einen recht-
lichen Rahmen.

Dienstvereinbarungen zum 
Schutz vor sexueller Belästi-
gung von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern in den Lan-
desbehörden gehören zu den 
zentralen Forderungen der 
BBW-Landesfrauenvertre-
tung. „Aus gutem Grund“, 
sagt Heidi Deuschle und er-
läutert: „Wenn der Dienst-
herr, ob in den Ministerien 
oder dem nachgeordneten 
Bereich, vorgibt, wie mit se-
xueller Belästigung umzuge-
hen ist, kann kein Vorgesetz-
ter mehr wegschauen bezie-
hungsweise den Sachverhalt 
bagatellisieren, ohne sich ei-
nes Dienstvergehens schuldig 
zu machen.“ 

 < Heidi Deuschle (rechts) im Ge-
spräch mit Ministerialdirigentin 
Dr. Simone Höckele-Häfner
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müsste man zum Beispiel auch 
annehmen, dass der Rech-
nungshof des Landes nicht un-
abhängig arbeitet oder ent-
sprechendes Vertrauen ge-
nießt, nur weil die Finanzie-
rung über den Landeshaushalt 
erfolgt.

Zudem ist zu beachten, dass 
die Einrichtung von Kammern 
in der Regel freiberuflich Täti-
ge beziehungsweise Selbst-
ständige betrifft, wie zum Bei-
spiel. Ärztekammer, Rechtsan-
waltskammer oder im hand-
werklichen Bereich die Indust-
rie- und Handelskammern. Bei 

einem Zusammenschluss von 
Freiberuflern beziehungswei-
se. Unternehmern ist auf-
grund regelmäßig gleichlau-
fender Interessen eine 
Zwangsmitgliedschaft – und 
die Erhebung von Zwangsab-
gaben – eher begründbar. Bei 
der Einrichtung einer Pflege-
kammer werden jedoch auch 
Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer betroffen. 

Nachdem bei diesen anders als 
bei einem Unternehmer das Ar-
beitsentgelt nicht beliebig durch 
höhere Arbeitsleistung gestei-
gert werden kann, stellt die Er-

hebung einer Zwangsabgabe ei-
nen Grundrechtseingriff dar.

Die vorgetragene Begründung 
einer höheren Glaubwürdigkeit 
– für die belastbare Nachweise 
fehlen – oder eines höheren 
Grades demokratischer Legiti-
mation vermögen diesen 
Grundrechtseingriff aus Sicht 
des BBW nicht zu rechtfertigen.

Aus den beschriebenen Grün-
den lehnen wir die Errichtung 
einer Pflegekammer in dem 
vorliegenden Gesetzentwurf in 
Baden-Württemberg nach wie 
vor ab. Maßgeblich dafür ist 

die Pflichtmitgliedschaft und 
der erwähnte Pflichtbeitrag. 
Schließlich hat die persönliche 
Freiheit in unserer modernen 
Gesellschaft einen hohen 
Wert. Wir ziehen daher den 
bayerischen Weg mit der ‚Ver-
einigung der Pflegenden in 
Bayern‘ dem vorliegenden  
Gesetzentwurf vor.“

Zusätzlich zu den im allgemei-
nen Teil aufgeführten Beden-
ken enthält die Stellungnahme 
noch eine Reihe von ergänzen-
den Vorschlägen zu einzelnen 
Paragrafen des Gesetzent-
wurfs. 
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Übergangsquoten für weiterführende Schularten stabil –  
PhV und RLV begrüßen Vorstoß der FDP

VBE empfiehlt: mehr Gewicht auf  
die Grundschulempfehlung legen
Der Philologenverband (PhV BW) und der Real-
schullehrerverband (RLV BW) begrüßen die FDP- 
Initiative zur verbindlichen Grundschulempfeh-
lung. Der VBE ist in dieser Frage zurückhalten-
der. Er fordert allerdings, mehr Gewicht auf die 
Grundschulempfehlung zu legen.

Die Landesvorsitzenden des 
Philologenverbands und des 
Realschullehrerverbands drän-
gen hingegen darauf, im Hin-
blick auf die äußerst ange-
spannte Lage an den Schulen, 
die Verbindlichkeit der Grund-
schulempfehlung in Baden-
Württemberg zum Wohle der 
Kinder, Eltern und Lehrkräfte 
endlich wiederherzustellen. 
Dr. Karin Broszat (RLV) und 
Ralf Scholl (PhV) übereinstim-
mend: „Der Unterschiedlich-
keit und Vielfalt von Kindern 
durch Unterschiedlichkeit und 
Vielfalt der Schulen gerecht  
zu werden, bedeutet Bildungs-
gerechtigkeit und schafft  
Bildungsqualität. Die Zeit 
drängt!“

Beide bezeichnen die Abschaf-
fung der verbindlichen Grund-
schulempfehlung im Jahr 2012 
in einer bis dahin bestens auf-
gestellten Schullandschaft in 
Baden-Württemberg, als Kar-
dinalfehler. Der erhebliche 
Leistungsabfall der baden-
württembergischen Schülerin-
nen und Schüler in bundes-
weiten Schulvergleichsstudien 
wie VERA 8 sei zum guten Teil 
dieser massiven Fehlentschei-
dung geschuldet. Seit fast sie-
ben Jahren erlebe man, wie 
das Kultusministerium mit ho-
hem Kosten- und Personal-
aufwand die negativen Konse-
quenzen dieser Entscheidung 
zu minimieren versuche – 
ohne jeden Erfolg. Inzwischen 
gebe es genügend Studien, die 

belegten, dass eine aus-
schließlich an der Schülerleis-
tung orientierte, verbindliche 
Grundschulempfehlung zu 
deutlich höherer sozialer Ge-
rechtigkeit führe als eine 
„freie“ Wahl der Schule durch 
die Eltern. 

Laut Kultusministerium waren 
die Übergangsquoten für die 
weiterführenden Schularten 
im Schuljahr 2022/2023 stabil. 
Die überwiegende Mehrheit, 
45 Prozent, der Eltern schickten 
ihre Kinder auf das Gymnasi-
um, ein Drittel auf die Real-
schule, 13,4 Prozent auf die  
Gemeinschaftsschule sowie  
5,3 Prozent auf die Haupt-  
und Werkrealschule. 

Von den Schülerinnen und 
Schülern mit Grundschulemp-
fehlung erhielten nach Anga-
ben des Ministeriums 21,5 Pro-
zent eine Grundschulempfeh-
lung für die Haupt- und Werk-
realschule, 27,2 Prozent eine 
Grundschulempfehlung für die 
Realschule und 51,4 Prozent 
eine Grundschulempfehlung 
für das Gymnasium.

Dass sich die Eltern größten-
teils sehr verantwortungsbe-
wusst verhielten und den gut 
fundierten Empfehlungen der 
Grundschullehrkräfte folgten, 
stellte hingegen der VBE-Lan-
desvorsitzende Gerhard Brand 
angesichts der im Februar 2023 
veröffentlichten Übergänge 
auf die weiterführenden Schu-

len zum Schuljahr 2022/2023 
fest.

Nur ein kleiner Teil der Eltern-
schaft weiche von der Grund-
schulempfehlung ab, sagt 
Brand. Hiervon besonders be-
troffen sei allerdings die Real-
schule. Knapp die Hälfte aller 
Schülerinnen und Schüler, die 
auf die Realschule wechselten, 
hätten keine Empfehlung für 
diese Schulart gehabt. Dies sei 
allerdings nicht verwunderlich, 
da die Realschule eine Sand-
wichposition zwischen der 
Haupt- und Werkrealschule 
und dem Gymnasium einneh-
me. In der schulischen Praxis 
führe dies allerdings zu einer 
erheblichen Mehrbelastung 
der Realschullehrkräfte. Sie 
müssten bis zu drei Leistungs-
niveaus gleichzeitig unterrich-
ten, wenn Inklusionskinder in 
der Klasse sitzen, komme sogar 
noch ein viertes dazu. Der VBE 
empfehle daher dringend, der 

Grundschulempfehlung noch 
mehr Bedeutung zuzumessen. 
Dafür gelte es die Beratung der 
Eltern zu stärken.

Um der Grundschulempfeh-
lung wieder mehr Gewicht zu 
verleihen, hat der VBE ein Kon-
zept ausgearbeitet. Dieses 
sieht zentrale Klassenarbeiten 
in Klasse 4 vor, um den Eltern 
eine objektive Leistungsrück-
meldung zu geben. Außerdem 
setzt es auf ein gesondertes 
und verbindliches Beratungs-
verfahren, wenn der Elternwil-
le von der Grundschulempfeh-
lung abweicht. Um die Bera-
tung leisten zu können, erhal-
ten die betreffenden Kollegin-
nen und Kollegen einen Aus-
gleich in Form von Anrech-
nungsstunden. Am Ende der 
Beratung entscheiden nach 
wie vor die Eltern, das Konzept 
hält also grundsätzlich an der 
unverbindlichen Grundschul-
empfehlung fest. 
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 > Teilnehmerbeitrag für  
Mitglieder 146 Euro

Möchten auch Sie im fortge-
schrittenen Alter fit und be-
weglich bleiben? In diesem Se-
minar lernen Sie, wie Sie mit 
wenig Aufwand körperliche 
Veränderungen spüren und Ihr 
Leistungsvermögen im Alter 
steigern können. Gezeigt wer-
den Bewegungs- und Koordi-
nationsübungen, die Sie be-
quem in Ihren Alltag integrie-
ren können sowie eine kleine 
Einführung in Qigong. Genauso 
wichtig wie die körperliche Ge-
sundheit ist jedoch auch unse-
re geistige „Beweglichkeit“.  
Auch hierzu werden hilfreiche 
Tipps gegeben. Das Seminar 
setzt sich aus Vorträgen und 
praktischen Übungen zusam-
men. Bitte bringen Sie deshalb 
bequeme, sportliche Kleidung 
mit.

n

Personalmanagement: 
Verwaltung der Zukunft   
(Nr. B130 CH)

 > vom 9. bis 11. Juli 2023  
in Baiersbronn

 > 15 Teilnehmerplätze
 > Teilnehmerbeitrag für  
Mitglieder 219 Euro

Verwaltungshandeln und Per-
sonalführung im Lichte von 
Dienstleistungs- und Bürger-
service. Welche Auswirkungen 
haben die Veränderungen der 
letzten Jahre auf Personal und 
Organisation? Der Informations-
bürger – Erläuterungen unter 
anderem auch zum Informati-
onsfreiheitsgesetz und anderen.

n

Mit einem agilen  
Team und einer agilen  
Organisation einen  
Workflow generieren  
(Nr. B308 CH)

 > vom 30. September bis  
1. Oktober 2023 in Karlsruhe

 > 15 Teilnehmerplätze
 > Teilnehmerbeitrag für  
Mitglieder 146 Euro

Teams entwickeln sich nicht 
von allein – es braucht Ent-
wicklungsstrategien. Das be-
ginnt mit grundsätzlichen 
Überlegungen zu den Rollen 
und Abläufen eines Teams. 
Dabei werden die Aufgaben 
des Teams festgestellt und 
das, was dabei helfen kann, 
verständliche und motivie-
rende Ziele zu finden. Agilität 
fördert das gegenseitige Ver-
ständnis und erzeugt einen 
Workflow. Die offene und 
niederschwellige Kommuni-
kation nimmt zu, selbstsüch-
tiges Handeln nimmt ab. Das 
eigentlich Spannende ist, dass 
in agilen Teams und Organi-
sationen neue Begabungen 
und Einsatzmöglichkeiten 
auftauchen und zum Einsatz 
kommen. Wie das geht, zeigt 
sich im Verlauf des Semina-
res.

Die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer sehen, wie die Einfüh-
rung konkreter Maßnahmen 
gelingt, die eine von Vertrauen 
geprägte und wertschätzende 
Zusammenarbeit fördern kön-
nen. Dazu erkennen sie, wie 
sich eine Bewegung vom pro-
blemorientierten zum lösungs-
basierten Ansatz auf das Zu-
sammengehörigkeitsgefühl 
und die Arbeitsfreude aus-
wirkt.

n

Seniorenpolitik 
(Nr. B194 CH)

 > vom 24. bis 25. Oktober 2023 
in Karlsruhe

 > 15 Teilnehmerplätze
 > Teilnehmerbeitrag für  
Mitglieder 146 Euro

Dieses Seminar wird von der 
BBW-Landesseniorenvertre-
tung veranstaltet und richtet 
sich insbesondere an Kolle-
ginnen und Kollegen, die in 
den Fachorganisationen des 
BBW mit der Seniorenarbeit 
betraut sind. Im Mittelpunkt 
steht, neben aktuellen Infor-
mationen zum Thema, die 
Optimierung der ehrenamtli-
chen Arbeit.

n

Gesundheits management 
(Nr. B195 CH)

 > vom 28. bis 29. Oktober 2023 
in Karlsruhe

 > 15 Teilnehmerplätze
 > Teilnehmerbeitrag für  
Mitglieder 146 Euro

In diesem Seminar können 
die Teilnehmer ihr „persönli-
ches Gesundheitsmanage-
ment“ erlernen. Als zentrale 
Punkte stehen dabei die Fra-
gen „Umgang mit und Bewäl-
tigung von Stress“, die „richti-
ge Ernährung“ sowie „Bewe-
gung und Sport“ im Mittel-
punkt. 

Zudem üben Sie, sich zu ent-
spannen, erfahren hautnah die 
Bedeutung von Sport und Be-
wegung und lernen, warum Er-
nährung und Wohlbefinden 
viel miteinander zu tun haben.
Wochenendseminar.

n

Mit inspirierenden  
Moderationstechniken 
mehr Beteiligung und  
Zufriedenheit erzielen 
(Nr. B220 CH)

 > vom 18. bis 19. November 
2023 in Karlsruhe

 > 15 Teilnehmerplätze
 > Teilnehmerbeitrag für  
Mitglieder 146 Euro

Die Sitzungen dauern zu lange. 
Es wird viel gesprochen, kon-
trovers diskutiert, man bleibt 
beim ersten Tagesordnungs-
punkt hängen, häufig geht es 
um Strukturen. Die Teilneh-
menden verlieren sich in Ausei-
nandersetzungen und ellenlan-
gen Gesprächen, und, aber, so 
nicht ... Eigentlich wünschen 
sich alle,  

 > dass sie öfter beflügelt und 
optimistisch aus einer Sit-
zung herausgehen; 
 > dass sie das Gefühl haben, 
die investierte Zeit hat ihre 
Organisation und ihre Mit-
arbeitenden vorange-
bracht;

Seminarangebote im Jahr 2023
In Zusammenarbeit mit der dbb akademie führt der BBW – Beamtenbund Tarifunion im Jahr 2023 
folgende verbandsbezogene Bildungsveranstaltungen durch:

Dienstrecht 
(Nr. B041 CH)

 > vom 13. bis 15. März 2023  
in Karlsruhe

 > 15 Teilnehmerplätze
 > Teilnehmerbeitrag für  
Mitglieder 219 Euro

Im Mittelpunkt dieses Semi-
nars steht das Dienstrecht in 
Baden-Württemberg mit 
Beamten(status)recht, Besol-
dungsrecht und Beamtenver-
sorgungsrecht. Ein weiteres 
Thema ist das Beihilferecht in 
Baden-Württemberg.

n

Erbrecht und  
Verfügungen  
(Nr. B047 CH)

 > vom 20. bis 21. März 2023  
in Baiersbronn

 > 15 Teilnehmerplätze
 > Teilnehmerbeitrag für  
Mitglieder 146 Euro

Dieses Seminar wird von der 
BBW-Landesseniorenvertre-
tung organisiert. Zu den oben 
genannten Themen gab es 
rechtliche Veränderungen, so-
dass es ratsam ist, Testamente 
und Verfügungen gegebenfalls. 
darauf anzupassen. Tipps und 
Informationen dafür erhalten 
Sie von unseren Experten.

n

Tarifrecht (Nr. B059 CH)
 > vom 3. bis 4. April 2023  
in Karlsruhe

 > 15 Teilnehmerplätze
 > Teilnehmerbeitrag für  
Mitglieder 146 Euro

Dieses Seminar wird vom Vor-
stand der Landestarifkommis-
sion im BBW ausgerichtet und 
wendet sich vor allem an  
Kolleginnen und Kollegen, die 
sich für Arbeitnehmerfragen 
(Tarifrecht) interessieren. 

n

Seniorengesundheit 
(Nr. B126 CH)

 > vom 29. bis 30. Juni 2023  
in Karlsruhe

 > 15 Teilnehmerplätze



Für Seminare mit politischem Inhalt wird bei der Bundeszentrale für politische Bildung die Anerkennung als förderungswürdig im Sinne der Vorschriften über  
Sonderurlaub für Beamte und Richter im Bundesdienst beantragt, sodass auch Sonderurlaub nach den landesrechtlichen Vorschriften gewährt werden kann.
Alle Seminare sind auch für Nichtmitglieder offen. Der Teil neh merbeitrag beträgt bei Nichtmitgliedern das Doppelte des ausgewiesenen Betrages.
Anmeldungen können nur über die Landesgeschäftsstellen der Mitgliedsverbände des BBW entgegengenommen werden. Diese halten Anmeldeformulare bereit. 
Eine unmittelbare Anmeldung bei der dbb akademie ist nicht möglich. Anmeldeformulare sowie unser Seminarprogramm finden Sie auch im Internet unter  
www.bbw.dbb.de. Sofern dies bei einzelnen Veranstaltungen nicht ausdrücklich anders angegeben ist, gehören Verpflegung und Unterbringung zum Leistungs- 
umfang. Darüber hinaus verweisen wir auf die weiteren von der dbb akademie angebotenen Seminare, die Sie im Internet unter www.dbbakademie.de finden.

 > dass sie mit Widerständen 
und Einwänden lockerer um-
gehen – ja, diese sogar nut-
zen können.

Im Seminar werden diese Ziel-
vorstellungen aufgegriffen.  
Die Teilnehmenden erwarten 
Ideen und Methoden, die eine 
aktive Beteiligung fördern. Sie 
lernen Moderationsmethoden 
kennen, die sie bei ihren Auf-
gaben unterstützen und ein-
setzen können.

n

Jugendpolitik 
(Nr. B225 CH)

 > vom 6. bis 7. Dezember 2023 
in Karlsruhe

 > 15 Teilnehmerplätze
 > Teilnehmerbeitrag für  
Mitglieder 146 Euro

Dieses Seminar wird von der 
bbw-jugend ausgerichtet und 
befasst sich mit aktuellen The-
men der gewerkschaftlichen 
Jugendarbeit. Weitere Infos 
können bei der bbw-jugend  
erfragt werden. 

n

Veränderungen  
annehmen und aktiv  
gestalten (Nr. B226 CH)

 > vom 9. bis 10. Dezember 
2023 in Karlsruhe

 > 15 Teilnehmerplätze
 > Teilnehmerbeitrag für  
Mitglieder 146 Euro

Übergänge, seien es neue be-
rufliche Herausforderung, Kar-
riereplanung oder der Einstieg 
in eine neue Lebensphase, stel-
len unterschiedlichste Fragen. 
Was will ich ändern? Wer und 
was fordern mich dazu auf? 
Was kommt da auf mich zu? 
Fühle ich mich dem gewach-
sen? Was könnten die neuen 
Ziele sein? Wen betrifft das 
noch? Wie will ich die Verände-
rung planen und mit welchen 
Blockaden setze ich mich wie 
auseinander?

Neue Herausforderungen wollen 
geplant sein, damit der Boden, 
auf dem Sie stehen, nicht zur 
Rutschbahn wird. Häufig geht es 
darum, wie sich berufliche und 
familiäre oder persönliche Wün-
sche vereinbaren lassen. 

Das Seminar richtet sich an 
Menschen, die vor neuen be-
ruflichen Herausforderungen 
stehen, sich verändern wollen 
oder vor einem neuen Lebens-
abschnitt stehen und noch 
nicht richtig sehen, wohin es 
gehen kann. Seminarinhalte 
sind: 

 > Veränderungsbedarf wahr-
nehmen und ein positives 
Verhältnis dazu finden,

 > mit gezielter Planung das Ziel 
erreichen,

 > erkennen, um was es geht 
und was bei der Veränderung 
beachtet werden soll,

 > Blockaden erkennen und  
lösen,

 > bei sich bleiben, auch in der 
Auseinandersetzung mit den 
Vorstellungen anderer,

 > Verstehen, woher Unsicher-
heiten kommen, und Ent-
scheidungen vorbereiten,

 > Selbstsicherheit bei der Ge-
staltung Ihrer anstehenden 
Änderungsprozesse gewin-
nen

n

Wichtige Hinweise:
Über unser Seminarangebot hi-
naus bieten wir auch die Mög-
lichkeit, über „Voucher“ Semina-
re der dbb akademie zu buchen. 
Mit diesen Gutscheinen besteht 
die Möglichkeit, vergünstigt an 
Seminaren des offenen Pro-
gramms der dbb akademie teil-
zunehmen. Inte-ressenten infor-
mieren sich auf der Homepage 
der dbb akademie (www.dbb 
akademie.de) bei den Seminaren 
im „offenen Programm“ (Kenn-
buchstabe „Q“ vor der Seminar-
nummer) und fragen dann beim 
BBW nach, ob für diese Veran-
staltung Voucher zur Verfügung 
stehen. Unabhängig von dem im 
Seminarprogramm veröffent-
lichten Teilnehmerbetrag verrin-
gert sich dieser durch die Inan-
spruchnahme des Vouchers auf 
146  Euro. Mit diesem neuen An-
gebot wollen wir unseren Mit-
gliedern die Möglichkeit einräu-
men, zu vergünstigten Teilneh-
mergebühren von dem vielseiti-
gen Seminarangebot der dbb 
akademie Gebrauch zu machen. 

Alle Seminare sind auch für 
Nichtmitglieder offen. Der Teil-
nehmerbeitrag beträgt bei 
Nichtmitgliedern das Doppelte 
des ausgewiesenen Betrages.

Anmeldungen können nur 
über die Landesgeschäftsstel-
len der Mitgliedsverbände des 
BBW entgegengenommen 
werden. Diese halten Anmel-
deformulare bereit. Eine un-
mittelbare Anmeldung bei der 
dbb akademie ist nicht mög-
lich. 

Anmeldeformulare sowie un-
ser Seminarprogramm finden 
Sie auch im Internet unter 
www.bbw.dbb.de. 

Seminare, die die Mindestteil-
nehmerzahl nicht erreichen, 
werden spätestens vier Wo-
chen vor dem geplanten Semi-
nartermin abgesagt. Daher 
wird empfohlen, sich zeitnah 
für die gewünschten Seminare 
anzumelden.

Darüber hinaus verweisen wir 
auf die weiteren von der dbb 
akademie angebotenen Semi-
nare, die Sie im Internet unter 
www.dbbakademie.de finden.

Die vorgestellten Seminare er-
füllen gegebenenfalls die Vor-
aussetzungen zur Freistellung 
nach dem Bildungszeitgesetz 
Baden-Württemberg (BzG BW), 
sofern die Inhalte entweder 
zur beruflichen oder zur ehren-
amtlichen Weiterbildung des/
der jeweiligen Teilnehmer/Teil-
nehmerin infrage kommen.
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Der Beamtenbund:
Spitze für den öffentlichen Dienst.

Der BBW – Beamtenbund Tarifunion ist die starke
Gewerkschaftsvertretung für Ihre Interessen und 
Ihre Rechte. Solidarisch, kompetent und erfolgreich.
Werden Sie jetzt Mitglied in Ihrer Fachgewerkschaft
– wie mehr als 140.000 Beamte und Tarifbeschäftigte
im Südwesten.

Am Hohengeren 12 . 70188 Stuttgart
Telefon 0711/16876 - 0 . Telefax 0711/16876 -76
E-Mail bbw@bbw.dbb.de . Internet www.bbw.dbb.de

BBW – weil Stärke zählt.
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